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Warum ich erneut Beugehaft und Hungerstreik auf mich nehme,

statt die eidesstattliche Versicherung zu leisten

Wer neunzehn Jahre lang in allen Instanzen gegen alle Staatsgewalten vergeblich um sein Recht gekämpft hat, mit dessen Recht ist es nach landläufiger Meinung nicht weit her. So zumindest die Meinung derer, die nur von außen zusehen. Sie diskreditieren den, der nicht aufgibt, stufen ihn ab zum Querulanten, zum Don Quichote, zum Michael Kohlhaas. „Verbohrt“ ist dann eine noch gelinde ihm zuteil werdende Kennzeichnung.

Was aber, wenn er und in seinen Fall genaustens eingearbeitete Sachverständige unwiderlegbar nachweisen, daß er nicht begangen hat, wessen er beschuldigt und verurteilt worden ist, daß er Opfer folgenschwerster regierungsamtlicher und richterlicher falscher Verdächtigung, Unternehmen, Existenz, Kreditwürdigkeit und Menschenwürde vernichtender Verleumdung, fortgesetzter Rechtsbeugung, fortgesetzter Strafvereitelung im Amt ist? Soll er dann seinen neunzehnjährigen Kampf im zwanzigsten Jahr aufgeben, nur weil er einer sich lückenlos deckenden kriminellen Vereinigung aus Bundeskartellamt, Bundesregierung, Justiz, Deutschem Bundestag und Hessischer Landesregierung gegenüber steht? Allein mit dem Nachweis, daß der kleine Bürger im Recht ist, dieses nirgendwo verspielt hat, kann er es gegen lückenlos sich aus allen Staatsgewalten heraus deckende Staatsmacht nicht durchsetzen. 

Der Fall SLAVIATOURS lehrt, daß die hessische Justiz vom Amtsgericht Hofgeismar bis hinauf zum Staatsgerichtshof des Landes Hessen im Einzelfall so korrupt und mit der Regierung verbandelt ist, wie das im Dritten Reich und in der SED-Diktatur gang und gäbe war. In solchem Einzelfall, in dem sich hohe und höchste Amtsträger vor den Folgen ihres kriminellen Handelns, vor Disziplinar- und Strafrecht, vor der Pflicht zu Regreß bewahren wollen, ist die verfassungsvorgeschriebene Gewaltenteilung nicht existent, ist sie durch die an deren Stelle getretene kriminelle Vereinigung ersetzt. Hier nutzt dem kleinen Staatsbürger kein Wahrheitsbeweis, keine Berufung auf Gesetz, Verfassung, Grund- und Menschenrechte, kein Appell an Amtspflicht, Amtseid, gar Moral und politische Ethik. Der kleine Normalbürger steht Machthabern gegenüber, denen kein Rechts- und Verfassungsbruch zu erbärmlich ist, den mündigen Bürger, den sie in Sonntagsreden fordern, von Montag bis Samstag aber zu vernichten suchen, wenn dieser ihnen gefährlich wird.

In solcher Kräftekonstellation kann der kleine Normalbürger gegen rechtswidrig handelnde Staatsmacht sein Recht, seine Forderungen nur durchsetzen im Verbund mit den Medien, durch Herstellung von Öffentlichkeit. Den Medien ist das Schicksal des Einzelnen völlig egal, es sei denn, es ist ein spektakuläres Schicksal, aus dem sich journalistischer Honig saugen läßt, der am besten auch noch der Auflage zugute kommt. Der Fall muß obendrein ungewöhnlich gewordenes, staatsbürgerliches Verhalten beinhalten, das die Masse interessiert, und deswegen die Medien. Wer als Einzelner es wagt, höchste Staatsmacht in die Schranken zu fordern, bedarf möglichst breiter Öffentlichkeit, darf Beugehaft und Hungerstreik nicht scheuen. Sie verschaffen ihm das Entree bei den Medien.

Ich hoffe, meinen Angehörigen und meinen Freunden verständlich gemacht zu haben, warum ich notwendigerweise Beugehaft und Hungerstreik auf mich nehmen muß. Nun zum Verhalten meiner Gegner.

1.)  „Einbehaltene Millionen“

Bundeskartellamt, Bundesregierung und hessische Justiz (LG Kassel, OLG Frankfurt und AG Hofgeismar) haben uns von Oktober 1985 bis einschließlich 26.08.1991 beschuldigt, der Sowjetischen Donaureederei mindestens DM 1,64 Millionen aus unseren DM 5 Millionen Jahreseinnahmen der Donausaison 1984 in Vertragsbruch und zivilrechtswidrig vorzuenthalten. Beweise haben alle drei bis heute nicht vorgelegt. Alle drei haben diese Prozeßlüge, mit der sie uns bereits 1985 einen Schaden von rund DM 8 Millionen, heute angewachsen auf rund  € 10 Millionen, plus unermeßlichen Rufschaden zugefügt haben, bis heute nicht zurückgenommen. Sie sind an uns zu Verbrechern geworden, stehen aber über dem Gesetz. 

Dabei wußten sie genau aus ihnen vorgelegten, von keiner Seite manpiulierbaren Quellen, unserem in Eingang, Verwendungszweck, Wiederausgang bankmäßig lückenlos belegten Geldverkehr, aus unseren vom Finanzamt unbeanstandeten Bilanzen, Prüfungsberichten, Testaten des Steuerbüros, daß wir sämtliche Einnahmen der Donausaison 1984 nach Abzug bei sparsamster Wirtschaftsführung unerläßlicher Betriebskosten bereits in 1983 (aus Kundenanzahlungen für 1984) und 1984 (aus Restzahlungen unserer Donaupassagiere)bis auf den letzten Pfennig nach Moskau überwiesen hatten. Ihnen war bewußt, daß sie uns vorsätzlich falsch verdächtigten, vorsätzlich verleumdeten. Sie brauchten diesen Rufmord, um den ausschließlich wettbewerbsrechtlichen Fall weg vom Kartellverwaltungsverfahren in verfahrensentscheidender Begünstigung sowjetischer Wirtschaftskrimineller auf zivilrechtliches Gleis zu verschieben, um auf diesem Unschuldige verfolgen, gegen diese vollstrecken zu können, den deutschen Gläubiger des sowjetischen Schuldners auszulöschen. Ein in der Rechts- und Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland beispielloser vorsätzlicher Prozeßbetrug. 

2.)  Fortgesetzte Strafvereitelung im Amt

Der Gesetzgeber hat das Strafgesetzbuch geschaffen, um den Staatsbürgern den Schutz des Strafrechtes, den Straftätern dessen Strafe angedeihen zu lassen. Der Fall SLAVIATOURS besteht aus den Straftatbestände Begehen durch Unterlassen, falsche Verdächtigung, kreditgefährdende Verleumdung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Begünstigung, Strafvereitelung im Amt, Betrug, Urkundenfälschung, Rechtsbeugung, Verfolgung Unschuldiger, Vollstreckung gegen Unschuldige, Falschbeurkundung im Amt. Alle Straftäter sind aus ihren eigenen Urteilen und Stellungnahmen, festgehalten auf ihren amtlichen Kopfbögen und versehen mit eigenhändiger Unterschrift in ihrem Tatanteil überführt. Alle sind von der Staatsanwaltschaft beim LG Kassel, dem Generalstaatsanwalt beim OLG Frankfurt, von den aufeinanderfolgenden hessischen Justizministern allen meinen Strafanträgen zum Trotz freigesprochen worden, „Den von Ihnen Beschuldigten ist strafrechtlich relevantes Verhalten nicht nachzuweisen“. Sie sind Kartell- und Ministerialbeamte, Staatssekretäre, Minister, Richter. Sie stehen über dem Gesetz.  

Die Staatsanwaltschaft Kassel entblödete sich nicht, mich im Winter 1991/92 mit einem Strafverfahren zu überziehen. Die SLAVIATOURS GmbH sei seit langen Jahren, wahrscheinlich seit 1985, vermögenslos, und ich hätte es strafwürdig versäumt, dies den zuständigen Behörden anzuzeigen. Diesen Versuch, das Opfer zu kriminalisieren, hat das Schöffengericht beim Amtsgericht Kassel niedergeschlagen. Ich sollte dafür bestraft werden, daß ich von 1985 bis heute nichts anderes behauptet habe, als daß die SLAVIATOURS GmbH durch amtlich ermittelte wettbewerbsrechtswidrige ruinöse Diskriminierung, ungerechtfertigten Boykott sowjetischerseits vermögenslos gemacht worden ist. 

Kein einziger der in unseren Fall involvierten Staatsanwälte ist jemals für seinen Verbrechensanteil, für die von ihm begangene Strafvereitelung im Amt zur Rechenschaft gezogen worden. Von wem auch? Die aufeinanderfolgenden hessischen Justizminister haben das Verbrechen gedeckt.

3.)  Die Sperren aus deutschem und internationalem Schiedsrecht

Mit ausländischer Schiedsgerichtsbarkeit, deren Anwendung ausländischen Rechts, das für Ansprüche des deutschen Vertragspartners keine Anspruchsgrundlage bietet, können ausländische Wirtschaftskriminelle Verbrechen an deutschen Vertragspartnern auf deutschem Boden begehen. Solche Verbrechen wie das an der SLAVIATOURS GmbH abgelaufene zu verhindern, ist Schiedsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland nichtig, wenn:

a) sie  nachweislich aufgezwungen worden ist,

b) ein Vertragspartner bereits so verarmt ist, daß er die dem Schiedsgericht vorauszuüberweisenden Kosten nicht mehr aufbringen kann

c) das zur Anwendung gekommene ausländische Recht für Ansprüche des deutschen Vertragspartners, die den Charakter unabdingbaren Rechts haben, keine Anspruchsgrundlage bietet,

d) wenn einer der beiden Vertragspartner Verhandlung vor ordentlichem Gericht fordert. Dann ist sie gemäß § 91 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen nichtig,

Alle vier Nichtigkeitsgründe liegen im Fall SLAVIATOURS vor. Die deutschen Vollstreckungsgerichte waren verpflichtet, den Moskauer Schiedsspruch nicht zu vollstrecken, sondern zurückzuweisen. Sie haben geltendem deutschen und internationalen Schiedsrecht folgenschwerst zuwidergehandelt, sie blieben aber bislang unbehelligt. 

4.)  Rechtsstaatliches Verfahren?

Ein rechtsstaatliches Verfahren wird garantiert durch die verfassungsvorgeschriebene Gewährung rechtlichen Gehörs, Beweiswürdigung, den Richtern durch die ZPO vorgeschriebene richterliche Bemühung um Wahrheitsfindung, in komplizierten, gar präjudizlosen Fällen ist die Heranziehung von Sachverständigen vorgeschrieben. Statt gemäß deutschem und internationalem Schiedsrecht den Moskauer Schiedsspruch zurückzuweisen, haben LG Kassel und OLG Frankfurt ihn ohne Gewährung rechtlichen Gehörs, ohne die geringste Beweiswürdigung, ohne die geringsten richterlichen Bemühungen um Wahrheitsfindung, ohne Hinzuziehung auch nur eines einzigen Sachverständigen für vollstreckbar erklärt. Sie haben sich damit zu Erfüllungsgehilfen sowjetischer Wirtschaftskrimineller in deren Verbrechen auf deutschem Boden am deutschen Staatsbürger degradiert. 

5.)  Beugehaft als Tatwerkzeug
Jeder Arzt ist verpflichtet, nur solche Untersuchungsmethoden anzuwenden, die den Patienten am Leben lassen. Keinesfalls kann der Richter aus freiwillig abgegebener oder mit Beugehaft erzwungener eidesstattlicher Versicherung den Verbleib durch eine GmbH eingenommener Gelder ermitteln, sondern nur durch Einsichtnahme in Geldverkehr und Bilanzen. Die mit Beugehaft erpreßte eidesstattliche Versicherung löscht in Verbindung mit dem gleichzeitig nach dem GmbH-Gesetz geforderten Konkursantrag die GmbH aus. Wenn die Justiz, wie im Falle SLAVIATOURS, eine GmbH durch Fehlurteile ruiniert hat, dann noch, um sie löschen zu können, den Geschäftsführer in Beugehaft wegsperrt, ist das beispiellose Justizwillkür, ein vorsätzliches Justizverbrechen. 

Mit von Hartenbach ausgestelltem Haftbefehl wurde ich am 17.08.1989 erstmalig verhaftet und unter Polizeibedeckung wie ein Schwerverbrecher zum Absitzen sechsmonatiger Beugehaft in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden eingeliefert. 24 Stunden später mußte er mich auf Intervention aus dem Deutschen Bundestag aus dem Knast entlassen, ohne daß ich gebeugt worden war oder eidesstattliche Versicherung geleistet hatte. Hartenbach ist für diese beschämende Justizposse nie zur Rechenschaft gezogen worden. 

6.)  Der gerichtsnotorische Unschuldsbeweis 

Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht haben unser Revisionsbegehr, bzw. meine Verfassungsbeschwerde in Fünferausschuß bzw. Dreierausschuß ohne Verhandlung verworfen, also erneut ohne Gewährung rechtlichen Gehörs, ohne Beweiswürdigung, ohne richterliche Bemühungen um Wahrheitsfindung, ohne Hinzuziehung auch nur eines einzigen Sachverständigen. Der Instanzenzug war zu Ende. 

Hartenbach stellte am 26.08.1991 mich im Beisein meines Rechtsanwalts in seinem Dienstzimmer vor die Alternative, entweder noch am gleichen Tage eidesstattliche Versicherung und Konkursantrag, oder sofortige erneute Verhaftung zu sechsmonatiger Beugehaft. Ich wählte Beugehaft. Daraufhin  legte er die Leimrute aus, daß,wenn ich die eidesstattliche Versicherung leisten würde, diese nicht angefochten werde als Offizialdelikt, Abgabe einer vorsätzlich falschen eidesstattlichen Versicherung, dann dies der gerichtsnotorische Beweis sei für die Haltlosigkeit und Unrichtigkeit des einzigen Schuldvorwurfs „einbehaltene Millionen“, zugleich für die Haltlosigkeit, die Unrichtigkeit der allein darauf gegründeten Gerichtsurteile. Diese habe der Rechtsstaat zu kassieren, die GmbH und deren Gesellschafter zu rehabilitieren, die ihnen zugefügten Schäden zu ersetzen, auf daß sie unverzüglich mit der Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit beginnen könnten. Eine solchermaßen gerichtsnotorisch rehabilitierte GmbH zu löschen, sei rechtsstaatlich ausgeschlossen. Mein Rechtsanwalt bestätigte die von Hartenbach richterlich verkündeten, dem Rechtsstaat unausweichlich auferlegten Konsequenzen. 

Auf dieser richterlich festgelegten Geschäftsgrundlage habe ich noch am Nachmittag des 26.08.1991 die geforderte eidesstattliche Versicherung geleistet, den Konkursantrag gestellt. Meine Frau und ich begannen sofort mit den richterlich angeratenen Vorbereitungen zur Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit unserer GmbH.  

Am 31.01.1992 erklärte Hartenbach in den Bekanntmachungen seines Amtsgerichts die bisher sieben Jahre lang des Millionenbesitzes verfolgte und verurteilte GmbH mit dem genau entgegengesetzten Urteil, „wegen Vermögenslosigkeit“, von Amts wegen für aufgelöst. Im März 1992 löschte sein Amtsgericht die GmbH aus. Ein beispielloser richterlicher Wort- und Rechtsbruch. 

Hartenbach ließ eine GmbH rechtswidrig löschen, die seit einem halben Jahr vom einzigen Schuldvorwurf gerichtsnotorisch freigesprochen war, gegen die niemand auch nur einen einzigen Pfennig berechtigter Forderung erhob, die aber ihrerseits Millionenforderungen gegen die Bundesrepublik Deutschland und das Bundesland Hessen erhob. Er nahm uns rechtswidrig unser Eigentum, genau die Firma, mit der wir sofort, wiederanknüpfend an die Aufbauerfolge von 1975-84, Millionenumsätze tätigen, daraus hohe Gewinne erwirtschaften, unser verpfändetes Privateigentum bei der Hausbank hätten wieder auslösen können. Gemessen an erst nach unserem Ausscheiden ins Schiffsvollchartergeschäft und auf die Donau gekommenen Mittelständlern wie etwa Phoenix, könnten wir heute einer der führenden mittelständischen deutschen Schiffsreiseveranstalter in eigenen Vollchartern mit dreistelligen Millionenumsätzen sein. Hartenbach und sein Amtsgericht haben uns vorsätzlich den dringend benötigten unternehmerischen und wirtschaftlichen Wiederaufstieg verwehrt. Er ist an meiner Frau und mir zum Verbrecher geworden. Aber Richter dürfen das. Ungestraft. Für sie sind wir nur rechtloses, seelenloses Spielzeug. 

7.)  Anwaltszwang und Prozeßkostenhilfe 

Hartenbach hat mich vor dem Landgericht Kassel auf Unterlassung verklagt. Dort herrscht Anwaltszwang. Da ich infolge totaler Mittellosigkeit keinen Anwalt zahlen kann, habe ich Antrag auf verfassungsvorgeschriebene Prozeßkostenhilfe gestellt. Es erging mir im Herbst 2003 wie in allen bisherigen Instanzen. In allen wurde uns von der Justiz die Prozeßkostenhilfe verweigert. Begründung: Die Sache habe keine Aussicht auf Erfolg. 

Nichtsdestotrotz führte die 4. Zivilkammer des Landgerichts Kassel die Sache weiter, überraschte mich mit einem Versäumnisurteil, das ausschließlich Hartenbachs einseitige, parteiische Behauptungen zum Inhalt hatte. Es setzte mir eine vierzehntägige Einspruchsfrist, die allerdings wiederum von einem Anwalt verfaßt sein muß. Ab hier beißt sich die Katze in den Schwanz, wird aus Anwaltszwang und Prozeßkostenhilfeverweigerung Rechtsverweigerung. So arbeitet hessische Justiz zum Schutze eines der ihren gegen ihr unschuldiges ruiniertes Opfer. 

8.)  Der Staatsgerichtshof des Landes Hessen und die ihm angezeigten Grundrechtsbrüche

Die hoheitliche Täterclique hat mehr als ein Dutzend Straftatbestände am meiner Frau und mir begangen. Sie hat die in deutschem und internationalem Schiedsrecht, in Verfassung und Prozeßordnung errichteten Sperren gegen Mißbrauch von Schiedsgericht und Gericht durchbrochen. Bundesregierung und Justiz haben mehr als ein Dutzend der in Verfassung des Landes Hessen wie im Grundgesetz garantierten Grundrechte meiner Frau und mir gebrochen:  

Art. 22.2 HV: „Niemand darf für Handlungen oder Unterlassungen leiden oder strafrechtlich verantwortlich gemacht werden, die ihm nicht persönlich zur Last fallen“. Wofür erleiden wir seit 1985 bis heute ein Martyrium, wie es keinem Schwerverbrecher, keinem Mörder zugemutet wird?

Art. 3 HV: „Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen sind unantastbar“. Seit 1985 ist unser unternehmerisches Leben vernichtet, sind unser Privatleben, unsere Gesundheit folgenschwerst beeinträchtigt, sind unsere Ehre und Menschenwürde in den Schmutz getreten.

Art. 27 HV: „Die Sozial- und Wirtschaftsordnung beruht auf der Anerkennung der Würde und der Persönlichkeit des Menschen“ (siehe Art. 3 HV). 

Art. 28 HV: „Die menschliche Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutze des Staates“ (siehe Art. 3 und 27 HV).

Art. 28.2 HV: „Jeder hat nach seinen Fähigkeiten ein Recht auf Arbeit“. Mit welchem Recht verwehrt uns die kriminelle Vereinigung seit nunmehr neunzehn Jahren, unsere bewiesenen Fähigkeiten in unternehmerische Tätigkeit umzusetzen?

Art. 5 HV: „Die Freiheit der Person ist unantastbar“. Ich gehe für meinen Kampf um Durchsetzung und amtliche Anerkennung der Wahrheit zum zweiten Mal ins Gefängnis. 

Art. 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“. Entgegen dieser ihnen auferlegten Verpflichtung treten die schuldigen Staatsgewalten unsere Menschenwürde seit 1985 bis heute in den Schmutz.

Art. 2.1 GG: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt“. Seit 1985 ist die freie Entfaltung unserer Persönlichkeit uns verwehrt.

Art. 3 GG, „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“. Seit 1985 können die hoheitlichen Täter ihre Regierungs- und Justizwillkür ungehindert an uns austoben, meine Frau und mich hinter der Fassade des Rechtsstaates in rechtsfreiem Raum gefangen halten, in den hinein Gesetz, Verfassung, Grund- und Menschenrechten der Zugang verwehrt bleibt.

Art. 12 GG: „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen“. Unseren Beruf als Schiffsvollcharterer im eigenen Unternehmen auszuüben, wird uns seit 1985 auf verbrecherische Weise verwehrt. 

Art. 14 GG: „Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet“. Die Justiz ist dabei, unser letztes Eigentum zu vernichten.

In Art. 20 GG bezeichnet sich die Bundesrepublik Deutschland als „demokratischer und sozialer Rechtsstaat“. Was ist an der Behandlung, die Bund und Land uns seit 1985 angedeihen lassen, rechtens, demokratisch, gar sozial? 

Art. 103 GG: „Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör“. Kein einziges Gericht, AG Hofgeismar, LG Kassel, OLG Frankfurt, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht bis hinauf zum Staatsgerichtshof hat uns jemals rechtliches Gehör gewährt.

Art. 129 HV: „Niemand darf wegen Unzulänglichkeit seiner Mittel an der Verfolgung seiner Rechtsansprüche gehindert werden“. Sämtliche Gerichte haben uns die verfassungsvorgeschriebene Prozeßkostenhilfe verwehrt. In höchster Not habe ich mich an den Staatsgerichtshof des Landes Hessen gewendet, habe ihm die an uns begangenen Grundrechtsbrüche, die an uns begangenen Rechts- und Verfahrensfehler aufgelistet, deren Auswirkungen wiederum Grundrechtsbrüche darstellen. Unterm Datum 11.02.2004 haben 11 namentlich genannte Richter des Hessischen Staatsgerichtshofes meine Grundrechtsklage einstimmig ohne Begründung abgeschmettert, selbstverständlich ohne Verhandlung, ohne verfassungsvorgeschriebenes rechtliches Gehör, ohne Beweiswürdigung, ohne in der ZPO vorgeschriebene richterliche Bemühung um Wahrheitsfindung, ohne Hinzuziehung auch nur eines einzigen Sachverständigen. Das ist Rechtsstaatlichkeit in Hessen, verfassungsvorgeschriebener Schutz der Grund- und Menschenrechte.      

Antragsteller war ich, Antragsgegner der hessische Ministerpräsident Roland Koch. Dieser brutalstmögliche Aufklärer weicht seit seinem Amtsantritt meiner Forderung aus, nachzuweisen, womit meine schwerkranke Frau und ich unser Martyrium verschuldet haben. Sein Vater, Karl-Heinz Koch, war der erste hessische Justizminister, der das Justizopfer verleumdete, uns sei nicht das geringste Unrecht staatlicherseits zugefügt worden, ich aber sei unbelehrbar, uneinsichtig. Er hat in ministerieller Strafvereitelung im Amt, die seine Amtsnachfolger bis heute fortführen, das Regierungs- und Justizverbrechen überhaupt erst möglich gemacht. 

9.)  Die verrottete politische Moral, die verloren gegangene Ethik

Alle in unseren Fall verwickelten Amtsträger aus allen involvierten Staatsgewalten wissen, daß sie an uns ein Verbrechen begangen haben. Wären sie Ehrenmänner, müßten sie gemäß beschworenem Amtseid sich bei meiner Frau und mir längst entschuldigt, uns uneingeschränkt und unverzüglich rehabilitiert, sich bemüht haben, die uns zugefügten Millionenschäden zu ersetzen. Das aber können sie nicht, weil sie sich mit Eingeständnis ihres fortgesetzten Fehlverhaltens Disziplinar- und Strafrecht, der Pflicht zu persönlichem Regreß aussetzen. So suchen sie in gegenseitiger lückenloser Deckung ihr Opfer in forcierter Fortsetzung ihrer Diskreditierungs-, Verarmungs-, Verelendungsstrategie der biologischen Lösung des Falles zuzutreiben, auf daß endlich Friedhofsruhe einkehre. Von dieser angestrebten Endlösung sind sie nicht mehr weit entfernt.

10.)  Der Betrug an den geschädigten Dritten 
Seit Oktober 2000, Einstellung unserer letzten Geschäftstätigkeit, sind einige Dritte geschädigt, Reisegefährten, angemietete Leistungsträger, Versicherungen, ferner die Gemeinde und die Hausbank. Mit eidesstattlicher Versicherung und Zwangsversteigerung, vor allem forciert durch das Amtsgericht Hofgeismar, werden alle geschädigten Dritten zusätzlich geschädigt. Die Hausbank hat bereits in den Jahren 1999 und 2001 DM 318.000,- aus unseren ihr in 1985 verpfändeten, fällig gewordenen Lebensversicherungen geschluckt. Durch die Zwangsversteigerung kann sie allenfalls die Hälfte unseres Obligos eintreiben. (Vielleicht wird ihr die andere Hälfte von der auf Zwangsversteigerung hinarbeitenden kriminellen Vereinigung aus Steuermitteln ersetzt?) Alle nachrangigen Geschädigten werden völlig leer ausgehen, trotz ihrer Anträge auf eidesstattliche Versicherung oder Beugehaft, mit der sie nur ihren zahlungswilligen, aber von den Staatsgewalten im Zustand der Zahlungsunfähigkeit gehaltenen Schuldner vernichten. 

Ich aber will, daß alle, die Forderungen an mich bzw. meine Frau als nominelle Inhaberin der Firma haben, ihre Forderungen zu 100% von uns ausgezahlt erhalten. Das aber geht nur aus Rehabilitierung, Wiedereintrag unserer GmbH, Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit zu finanzieren, Voraussetzung dazu ist Ersatz der uns zugefügten Schäden. Um das durchzusetzen, muß ich die Finger in der Wunde halten, muß ich Öffentlichkeit herstellen, muß ich Beugehaft und Hungerstreik auf mich nehmen. Leiste ich eidesstattliche Versicherung, schließt sich die offene Wunde am Leibe eines verbrecherisch handelnden Staates, gehen die Geschädigten leer aus, gibt es keine Öffentlichkeit, gibt es keinen durch Öffentlichkeit erzwungenen Schadensersatz.

11.)  Die Schizophrenie des Deutschen Bundestages 
Am 19.05.1988 hat der Deutsche Bundestag im Plenumsbeschluß, basierend auf den parlamentarischen Ermittlungen des Petitionsausschusses, gefordert, daß „angesichts der wirtschaftlichen Situation des Petenten“ nach Möglichkeiten sofortiger Abhilfe, eventuell auf diplomatischem Wege, zu suchen sei, „Zu denken ist hierbei auch daran, die Angelegenheit der deutsch-sowjetischen Wirtschaftskommission mit dem Ziel zu übergeben, im Rahmen eines Vergleichs eine Entschädigung für den Petenten zu erwirken und eine neutrale Schiedsgerichtsvereinbarung zu treffen.“ Nichts davon hat die Bundesregierung in die Tat umgesetzt. 

Daraufhin haben die Obleute von CDU/CSU, FDP, SPD und Grünen im damaligen Unterausschuß Fremdenverkehr übereinstimmend zum Ausdruck gebracht, daß Bundeskartellamt und Bundeswirtschaftsminister auf deutscher Seite die Alleinschuld am Ruin der SLAVIATOURS GmbH, des Gesellschafterehepaares treffe.

In 1994 zog der Hofgeismarer Amtsgerichtsdirektor Hartenbach als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag ein, avancierte im Jahre 1998 zum rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, im Jahre 2002 zum zweithöchsten Rechtspolitiker der Bundesrepublik Deutschland, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz. Im Deutschen Bundestag trat eine erstaunliche Kehrtwendung um 180° in der Beurteilung des Falles SLAVIATOURS ein. 

Mit Beschluß vom 18.06.2002 wärmte Hartenbachs ehemaliges Amtsgericht eine seit 1984 materiell, seit 1991 gerichtsnotorisch widerlegte Verleumdung auf. Wir hätten unsere wirtschaftliche Notlage nach Überzeugung des Gerichts durch Fehlkalkulationen und unwirtschaftliches Verhalten, durch böswillige Zurückhaltung von Zahlungen selbst verschuldet. Drei Monate später sprach der Deutsche Bundestag im Plenumsbeschluß vom 13.09.2002 die Bundesregierung von jeglichem Rechtsverstoß im Falle SLAVIATOURS frei, von jeglicher Verpflichtung zu Rehabilitierung und Schadensersatz. 

Der parlamentarisch zutreffend ermittelte Sachverhalt von 1988 war im Jahre 2002 unverändert gültig. In keinem einzigen Punkt hatten die Abgeordneten des gegenwärtigen Bundestages die zutreffenden Ermittlungsergebnisse ihrer Kollegen aus 1988 korrigieren, gar widerlegen können. Trotzdem eine hundertachtziggradige Kehrtwendung in der Bewertung. Was der Bundestag in 1988 als weiß ermittelt hatte, bezeichnete er in 1992 plötzlich als schwarz. Die letzte Staatsgewalt hat sich damit wissentlich in die kriminelle Vereinigung eingereiht, den schuldlosen Staatsbürger und dessen von ihr geschaffenes Recht verraten. 

Es ging der kriminellen Vereinigung, insbesondere Hartenbachs ehemaligem Amtsgericht Hofgeismar, dessen Direktorin, die seine Linie unverändert fortsetzt, bereits darum, die Zwangsversteigerung unseres seit 1985 verpfändeten Haus- und Grundbesitzes durchzudrücken. Dieser vorerst letztmöglichen Steigerung des Verbrechens stehen zwei Paragraphen der ZPO entgegen, § 149 (Aussetzung bei Verdacht einer Straftat) und § 765 a ZPO (Vollstreckungsschutz). Ist die Zahlungsunfähigkeit des zahlungswilligen Schuldners Auswirkung einer an ihm begangenen Straftat, so stellt die Zwangsversteigerung eine ihn treffende Härte dar, die mit den guten Sitten nicht vereinbar ist. Unsere Vermögenslosigkeit, unsere Zahlungsunfähigkeit ist das Ergebnis eines nunmehr ins zwanzigste Jahr gehenden Regierungs- und Justizverbrechens, in dem uns mehr als € 10 Millionen Schaden zugefügt worden ist, unermeßlicher Rufschaden, meine Frau und ich um die zwanzig besten Jahre unternehmerischer Schaffenskraft irreparabel betrogen worden sind. Uns zu diskreditieren, uns an der Wiederaufnahme unserer unternehmerischen Tätigkeit zu hindern., war und ist den Staatsgewalten kein Rechts- und Verfassungsbruch zu erbärmlich. 

Sie haben uns ab 1985 öffentlich als „Millionenbetrüger“ abgestempelt, seit 1992 als „vermögenslose Bankrotteure“, seit 1999 als „unzuverlässig, ein Gewerbe auszuüben“. Jetzt soll uns das Etikett „Haus und Hof durch Fehlkalkulationen und unwirtschaftliches Verhalten verspielt“ zusätzlich angehängt werden. Sie haben uns ein zwanzigjähriges Leben in Verleumdung und Armut, in Schmach und Schande aufgezwungen. Wir sind mächtigen Verbrechern in den bundesdeutschen und hessischen Staatsgewalten ausgeliefert. 

Diese schwärende Wunde am Körper eines maroden, von Korruption und Rechtsbeugung zerfressenen, angeblich demokratischen und sozialen Rechtsstaates offen zu halten, nehme ich Beugehaft und Hungerstreik erneut auf mich. Nicht nur im eigenen, sondern auch im Interesse der geschädigten Dritten. 

Calden-Westuffeln, am 13.02.2004                                                                                 Günter Kozica

